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Anlage 4 

zum Netznutzungsvertrag Gas: Ergänzende Geschäftsbedin-

gungen 

 
1 Entgeltbedingungen 

1 Das vom Transportkunden zu entrichtende Entgelt 

nach § 8 des Lieferantenrahmenvertrages setzt sich je 

Ausspeisepunkt zusammen aus: 

▪ Arbeitsentgelt in Cent/kWh, 

▪ Grundpreis in Euro pro Jahr, 

▪ Arbeitsentgelt in Euro pro Jahr (nur bei leistungs-

gemessenen Netzanschlussnutzern), 

▪ Leistungsentgelt in Euro pro Jahr (nur bei leis-

tungsgemessenen Netzanschlussnutzern), 

▪ Messstellenbetriebspreis (nur sofern der Netzbe-

treiber Messstellenbetreiber ist) 

▪ Abrechnungsentgelt in Euro pro Jahr, 

▪ Konzessionsabgabe, 

▪ Preise für erbrachte Sonderleistungen (zum Bei-

spiel Sonderablesungen, Wechsel des TK-

Anschlusses, manuelle Ablesung). 

2 Das Arbeitsentgelt berechnet sich als Produkt aus 

Arbeitspreis und der entnommenen Gasmenge zuzüg-

lich eines Grundpreises bei nicht leistungsgemessenen 

Netzanschlussnutzern. Bei leistungsgemessenen Netz-

anschlussnutzern ist das Entgelt die Summe aus Ar-

beitsentgelt und Leistungsentgelt. Das Leistungsentgelt 

errechnet sich hierbei aus der höchsten Stundenleis-

tung des Abrechnungszeitraums. 

3 Soweit nach einer Entnahmestelle eine Weiterver-

teilung im Sinne des § 2 Abs. 8 der Konzessionsabga-

benverordnung erfolgt, ist der Transportkunde verpflich-

tet, dies dem Netzbetreiber mitzuteilen und auf Verlan-

gen des Netzbetreibers die erforderlichen Angaben zur 

Ermittlung der Höhe der auf die Entnahme entfallenden 

Konzessionsabgabe zur Verfügung zu stellen. 

4 Beliefert der Transportkunde im Netzgebiet des 

Netzbetreibers kommunale Entnahmestellen, für die 

nach § 3 Ziffer 1 der Konzessionsabgabeverordnung 

Preisnachlässe gewährt werden, so hat der Transport-

kunde diese Entnahmestellen in den jeweils aktuell 

anzuwendenden Nachrichtenformaten gemäß Kapitel 3 

der GeLi Gas zu kennzeichnen. 

2 Zahlungsbedingungen 

1 Die vom Netzbetreiber ermittelten Zählwerte, Ab-

nahmemengen beziehungsweise Lastgänge sind die 

Abrechnungsgrundlage für die Netzentgelte. 

2 Eine Verzinsung überzahlter oder unterzahlter 

Beträge findet nicht statt. 

3 Der Abrechnungszeitraum des Netzbetreibers zur 

Abrechnung der höchsten erreichten Maximalleistung 

für RLM-Ausspeisepunkte gemäß § 9 Ziffer 2 des Liefe-

rantenrahmenvertrages ist das Kalenderjahr. 

4 Leistungsentgeltabrechnung: Grundsätzlich wird 

der Vorjahreshöchstwert für das Folgejahr vorläufig zur 

Abrechnung und Einstufung herangezogen. In der End-

abrechnung (12. Rechnung) wird die vorläufige Leis-

tungsberechnung storniert und die tatsächliche Jahres-

höchstleistung nachberechnet. Für die Leistungsbe-

rechnung gelten die Leistungsklassen gemäß Preisblatt 

mit jeweils einem Sockelbetrag (abgegoltene Leistung) 

ab Leistungsklasse 1, sowie Leistungseinzelpreise der 

nicht abgegoltenen Leistung, die den Sockelbetrag 

übersteigen. In einer dieser Leistungsklassen wird der 

Zählpunkt eingestuft. Entweder wird nur der Leistungs-

einzelpreis berechnet, in dem Fall ist der Zählpunkt in 

der Leistungsklasse 0 oder es wird ein Sockelbetrag, 

sowie ein Leistungseinzelpreis berechnet, in dem Fall 

wird die abgegoltene Leistung von der Höchstleistung 

subtrahiert und das Ergebnis mit dem Leistungseinzel-

preis berechnet, die abgegoltene Leistung wird über 

den Sockelbetrag berechnet. In der 12. Rechnung wird 

geprüft, ob ein Klassenwechsel stattgefunden hat. 

Wenn das der Fall ist, wird die komplette Berechnung 

storniert und nachberechnet. 

5 Arbeitsentgeltabrechnung: Grundsätzlich wird die 

Vorjahresarbeit für das Folgejahr vorläufig zur Einstu-

fung herangezogen. In der Endabrechnung (12. Rech-

nung) wird ggf. die vorläufige Arbeitsentgeltberechnung 

storniert und das tatsächliche Arbeitsentgelt nachbe-

rechnet. Für die Arbeitsentgeltberechnung gelten die 

Arbeitsklassen gemäß Preisblatt mit jeweils einem 

Sockelbetrag (abgegoltene Leistung) ab Arbeitsklasse 

1, sowie Arbeitseinzelpreise der nicht abgegoltenen 

Arbeit, die den Sockelbetrag übersteigen. In einer die-

ser Arbeitsklassen wird der Zählpunkt eingestuft. Ent-

weder wird nur der Arbeitseinzelpreis berechnet, in dem 

Fall ist der Zählpunkt in der Arbeitsklasse 0 oder es 
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wird ein Sockelbetrag, sowie ein Arbeitseinzelpreis 

berechnet. Wobei die Berechnung der Arbeitseinzel-

preise ab dem Zeitpunkt erfolgt, wenn die abgegoltene 

Arbeit überschritten wird. In der 12. Rechnung wird 

geprüft, ob ein Klassenwechsel stattgefunden hat. 

Wenn das der Fall ist, wird die komplette Berechnung 

storniert und nachberechnet. 

6 Konzessionsabgabenabrechnung: Grundsätzlich 

wird die Vorjahresarbeit für das Folgejahr vorläufig zur 

Einstufung und Berechnung herangezogen. In der End-

abrechnung (12. Rechnung) wird die vorläufige Abrech-

nung ggf. storniert oder nachberechnet. Die Konzessi-

onsabgabe wird erhoben, wenn die Jahresarbeit kleiner 

als 5 GWh ist, in dem Fall wird die Konzessionsabgabe 

berechnet. Ist die Jahresarbeit größer gleich 5 GWh 

wird keine Konzessionsabgabe berechnet. In der 

12. Rechnung wird geprüft, ob die Konzessionsabgabe 

berechnet werden muss. Wenn die Konzessionsarbeit 

nicht berechnet werden sollte, erfolgt ggf. die komplette 

Stornierung der Konzessionsabgabe. 

3 Unterbrechung beziehungsweise Wie-
derherstellung der Anschlussnutzung 
im Auftrag des Transportkunden (Sper-
rung, Stornierung beziehungsweise 
Entsperrung) durch den Netzbetreiber 

1 Voraussetzung für eine Unterbrechung, Stornierung 

beziehungsweise Wiederherstellung der Anschlussnut-

zung auf Verlangen des Transportkunden durch den 

Netzbetreiber ist, dass der Transportkunde versichert, 

▪ dass diese Rechtsfolge zwischen dem Transport-

kunden und dem Letztverbraucher vertraglich, zum 

Beispiel im Gasliefervertrag, vereinbart ist, 

▪ dass der Transportkunde den Netzbetreiber von 

sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, 

die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung 

ergeben können, 

▪ dass dem Letztverbraucher keine Einwendungen 

oder Einreden zustehen, welche die Voraussetzun-

gen der Unterbrechung der Anschlussnutzung ent-

fallen lassen, 

▪ dass die Unterbrechung der Anschlussnutzung 

nicht unverhältnismäßig ist. 

2 Voraussetzung für eine Wiederherstellung der 

Anschlussnutzung durch den Netzbetreiber ist aus-

schließlich die Beauftragung des Transportkunden zur 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung gemäß For-

mular „Auftrag zur Wiederherstellung der Anschlussnut-

zung“ gemäß Anlage. 

3 Schuldner der auf den Sperrauftrag entfallenden 

Kosten des Netzbetreibers ist der beauftragende 

Transportkunde, gleiches gilt für die bei der Wiederher-

stellung der Anschlussnutzung anfallenden Kosten. Der 

Netzbetreiber verrechnet für einen Sperrauftrag pau-

schal die Preise gemäß Anlage 1 für den Fall, dass er 

selbst Messstellenbetreiber ist. Ist ein Dritter Messstel-

lenbetreiber, stellt der Netzbetreiber die von dem Drit-

ten erhobenen Kosten dem Transportkunden in Rech-

nung zuzüglich eines Entgeltes gemäß Anlage 1. 

4 Die Sperrung wird vom Transportkunden auf dem 

vollständig ausgefüllten Formular „Auftrag zur Unter-

brechung / Wiederherstellung der Anschlussnutzung 

(Sperrung/Entsperrung) und Stornierung dieser Anwei-

sungen“ gemäß Anlage während der üblichen Ge-

schäftszeiten beim Netzbetreiber beauftragt. Der Netz-

betreiber prüft nicht, ob die Voraussetzungen für eine 

Unterbrechung der Anschlussnutzung tatsächlich vor-

liegen. Er prüft lediglich, ob die Unterbrechungsvoraus-

setzungen hinreichend glaubhaft versichert wurden. 

5 Der Netzbetreiber informiert den Letztverbraucher 

des Transportkunden im Auftrag des Transportkunden 

unverzüglich in Textform über das Datum der Sperrung. 

Die Sperrung ist in einem Zeitraum von sechs Werksta-

gen nach Auftragseingang durch den Netzbetreiber 

durchzuführen, sofern der Netzbetreiber Messstellenbe-

treiber ist. Ist ein Dritter Messstellenbetreiber beträgt 

der Zeitraum acht Werktage. Fällt der Grund für die 

Sperrung vor der Ausführung der Sperrung weg, hat der 

Transportkunde den Sperrauftrag mit spätestens einem 

Werktag vor Durchführung der Sperrung während der 

üblichen Geschäftszeiten beim Netzbetreiber per Fax 

unter der Nummer 0511 - 430-5595 zu stornieren. 

6 Ist eine Sperrung aus rechtlichen Gründen oder 

wegen fehlendem Zugang nicht möglich, wird der Netz-

betreiber den Transportkunden hierüber unverzüglich in 

Textform informieren und mit ihm eventuelle weitere 

Schritte abstimmen. Als solcher rechtlicher Grund gilt 

insbesondere eine gerichtliche Verfügung, welche die 

Sperrung untersagt. Die Kosten für eine aus oben ge-

nannten Gründen nicht durchgeführte Sperrung trägt 

der Transportkunde. 

Über das Ergebnis des Sperr- beziehungsweise Ent-

sperrtermins informiert der Netzbetreiber den Trans-

portkunden in Textform. 


